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Gesetz
zur Änderung

des Schulgesetzes
für Baden-Württemberg

Der Landtag hat am 18. Dezember 2007 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Dezember 2006 (GBl. S. 378),
wird wie folgt geändert:

1. § 12 Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Das Berufskolleg baut auf der Fachschulreife, dem
Realschulabschluss, einem gleichwertigem Bildungs-
stand oder auf der Klasse 9 des Gymnasiums im acht-
jährigen Bildungsgang auf;“.

2. § 85 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schul-
und Teilnahmepflicht, Informierung des Jugend -
amtes, verpflichtendes Elterngespräch“.

b) Es werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) Die Schule soll das Jugendamt unterrichten,
wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass das Wohl eines Schülers ernsthaft gefährdet
oder beeinträchtigt ist; in der Regel werden die El-
tern vorher angehört. Zur Abwendung einer Kin-
deswohlgefährdung arbeiten Schule und Jugend -
amt zusammen.

(4) Nimmt bei einem dringenden Aussprachebedarf
kein Elternteil eine Einladung des Klassenlehrers
oder Schulleiters zum Gespräch wahr und stellt die
Klassenkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters

gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls des Schülers fest, kann die weitere Einla-
dung zum Gespräch mit dem Hinweis verbunden
werden, dass bei Nichtbefolgen das Jugendamt un-
terrichtet wird.“

3. § 86 erhält folgende Fassung:

„§ 86

Zwangsgeld, Schulzwang

(1) Kommen die Erziehungsberechtigten oder diejeni-
gen, denen Erziehung und Pflege eines Kindes anver-
traut ist, ihrer Pflicht nach § 85 Abs. 1 nicht nach, kann
die obere Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe des
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangs -
geld festsetzen.

(2) Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfül-
len, können der Schule zwangsweise zugeführt wer-
den. Die Zuführung wird von der für den Wohn- oder
Aufenthaltsort der Schulpflichtigen zuständigen Poli-
zeibehörde angeordnet. Wenn die Erziehungsberech-
tigten oder diejenigen, denen Erziehung und Pflege 
eines Kindes anvertraut ist, schulpflichtige Kinder
trotz Aufforderung nicht vorstellen, kann das Amtsge-
richt auf Antrag der zuständigen Polizeibehörde eine
Durchsuchung von deren Wohnung anordnen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.

Landtag von Baden-Württemberg 
14. Wahlperiode
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